Ärzte und Kassen einig 


· Er muss in Pflegestufe 2 oder 3 eingestuft sein oder
· über eine Behinderung beziehungsweise Erwerbsminderung von mindestens 60 Prozent verfügen oder
· vom Arzt bescheinigt bekommen, dass ein Absetzen der Behandlung (medizinische Behandlung, Psychotherapie, Arzneimitteltherapie oder Behandlungspflege, Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln) eine lebensbedrohliche Verschlimmerung herbeiführen, die Lebenserwartung vermindern oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität bedeuten würde.
Für alle diese Patienten gilt dann eine jährliche Zuzahlung von höchstens einem statt zwei Prozent des Bruttojahreseinkommens. 

Kosten für die Fahrt zur Behandlung können die Krankenkassen künftig bei Strahlen- und Chemotherapie sowie bei Dialyse übernehmen. Zusätzlich können Fahrtkosten aber auch erstattet werden, wenn "vergleichbare Umstände und Behandlungen" vorliegen. Außerdem gilt die neue Regelung für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, Erblindung oder besonderer Hilfsbedürftigkeit sowie unter vergleichbaren Umständen auch dann, wenn kein Schwerbehindertenausweis vorliegt. 

Gesundheitsministerin Schmidt sagte in Berlin, mit den neuen Richtlinien sei sichergestellt, dass in der Gruppe der chronisch Kranken niemand durch die Zuzahlungen überfordert werde. Auch mit der Ausweitung der Erstattung von Fahrtkosten zeigte sich Schmidt zufrieden. 

Bei der Praxisgebühr gelten die Änderungen rückwirkend ab 1. Januar. In Köln beschlossen die Spitzenvertreter von Ärzten und Krankenkassen, dass Rezepte für die Anti-Baby-Pille wo medizinisch möglich für einen Zeitraum von sechs Monaten ausgestellt werden können. Auch so genannte nicht ärztliche Psychotherapeuten (meist Kinder- oder Jugendpsychotherapeuten) dürfen eine Quittung über die beim Erstbesuch eines Arztes im Quartal fällige Praxisgebühr von zehn Euro auszustellen. 

Die Gebühr wird dann bei einem Arztbesuch im selben Quartal nicht erneut fällig. 
Bei "planbaren Notfällen" muss die Gebühr nicht mehr mehrfach entrichtet werden. Beispiel dafür ist nach Darstellung des Sprechers der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Roland Stahl, etwa eine Verletzung an einem Freitag, die vom Hausarzt behandelt wird. Dort wurde Praxisgebühr bezahlt. Muss aber am Wochenende dann der ärztliche Notdienst wegen eines Verbandswechsels bemüht werden, muss nicht noch einmal die Gebühr bezahlt werden. 

Außerdem dürfen Laborärzte keine eigene Praxisgebühr verlangen, wenn kurz vor Quartalsende eine Blut- oder Gewebeprobe entnommen wird, die das Labor erst im nächsten Quartal analysieren kann. 

Praxisgebühr in der Notfallsituation: Wer den Notarzt in Anspruch nimmt, muss die Praxisgebühr zahlen, auch wenn er in dem selben Quartal bereits beim Allgemeinarzt die Praxisgebühr gezahlt hat. Geht jedoch jemand "geplant" zum Notarzt, zum Beispiel zum Verbandwechsel nach einer Operation, wird keine neue Gebühr fällig. Wer zum Beispiel freitags zum Notarzt geht und am Wochenende Nachbehandlungen beim Notarzt braucht, zahlt die Gebühr einmal. Bei der Fahrt im Rettungswagen wird keine Gebühr fällig, jedoch bei der anschließenden Behandlung. 

Rezeptfreie Arzneimittel: Die Liste der rezeptfreien Arzneimittel, die zur Behandlung schwerer Krankheiten eingesetzt und weiterhin von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet werden, weil sie zum Behandlungsstandard gehören, wird zurzeit erarbeitet. Sie soll bis zum 31. März 2004 vom Gemeinsamen Bundesausschuss vorgelegt werden. Bis dahin kann jeder Arzt mit Begründung auch weiterhin alle notwendigen rezeptfreien Medikamente verordnen.
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